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Fachkundig beraten 

Dr. Thomas Wolf | München | 04.07.2013 

Formen kommunaler und bürgerschaftlicher Beteiligung  

bei der Umsetzung von Energieprojekten  
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Kommunalrechtliche Vorgaben 

Für die Erfüllung kommunaler Aufgaben bietet die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(BayGO) nach Art. 86 wahlweise grundsätzlich folgende Rechts- und Betriebsformen an: 

 

Alternativen 

Öffentliche rechtliche Organisationsformen Privatrechtliche Organisationsform 

 

 Eigenbetrieb 

 Kommunalunternehmen  

 

 GmbH / GmbH & Co. KG 

 Aktiengesellschaft (AG) 
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Kommunalrechtliche Vorgaben 

Zulässigkeit gemeindlicher Unternehmen (Art. 87 BayGO) 

 

 Öffentlicher Zweck:  
 = Gemeinwohl, öffentliches Interesse, öffentliches Bedürfnis  

 

  Energieversorgung liegt grundsätzlich im öffentlichen Interesse 

  kein öffentlicher Zweck, wenn reine Gewinnerzielungsabsicht (Art. 87 BayGO)  

 
 Angemessenes Verhältnis zu Leistungsfähigkeit und Bedarf der Kommune: 
 = Gemeindliche Leistungsfähigkeit darf durch den Betrieb des wirtschaftlichen  Unternehmens nicht überschritten werden; 

bedarfsentsprechende Auslegung der Kapazitäten des wirtschaftlichen Unternehmens 

 

  Muss im Rahmen einer Konzeptumsetzung beachtet und geprüft werden (!) 

  

 Subsidiarität: 
 = Außerhalb der Daseinsvorsorge gilt Grundsatz der Subsidiarität 

 

  Energie ist grundsätzlich Bestandteil der Daseinsvorsorge 

 

 Beachte: Beschränkungen durch das Örtlichkeitsprinzip 
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Handlungsformen  
Öffentlich rechtliche Organisationsformen (Eigenbetrieb) 

Eigenbetrieb - Rechtsgrundlage: Art. 88 BayGO, EBV, Satzung  

 

 

 

 Sondervermögen der Gemeinde 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit 

Struktur Organisation 

Werkausschuss 
 

 beschließt, wenn es sich nicht um laufende 

Geschäfte des Eigenbetriebs handelt 

 ist beschließender Ausschuss im Sinne von            

Art. 32 BayGO 

 besteht aus Mitgliedern des Gemeinderats 

 Gemeinderat kann allgemein oder im Einzelfall 

Entscheidungen an sich ziehen  

Werkleitung 
 

 führt die laufenden Geschäfte  
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Handlungsformen  
Öffentlich rechtliche Organisationsformen (Kommunalunternehmen) 

Kommunalunternehmen - Rechtsgrundlage: Art. 89-91 BayGO, KUV, Satzung  

 

 

 

 öffentlich-rechtlich organisiert 

 Anstalt des öffentlichen Rechts mit 

eigener Rechtspersönlichkeit 

 Gemeinde übernimmt 

Gewährträger-haftung 

Struktur Organisation 

Verwaltungsrat 
 

 überwacht die Geschäftsführung des Vorstands 

 trifft die in Art. 90 Abs. 2 GO aufgeführten 

grundsätzlichen Entscheidungen (z. B. Feststellung 

des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses) 

 unterliegt bei Erlass von Satzungen sowie den in der 

Unternehmenssatzung festgelegten Fällen den 

Weisungen des Gemeinderats  

Vorstand 
 

 führt die Geschäfte; ist dabei auch in 

grundsätzlichen Fragen entscheidungsbefugt 

 vertritt das KU nach außen 
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Handlungsformen  
Privatrechtliche Organisationsform (GmbH) 

GmbH - Rechtsgrundlage: Art. 92 ff. BayGO, GmbHG, Gesellschaftsvertrag  

 

 

 

 

 privatrechtlich organisiert 

 eigenständige juristische Person 

des Privatrechts 

Struktur Organisation 

Gesellschafterversammlung 
 

 Rechte folgen hauptsächlich aus dem  

Gesellschaftsvertrag 

 sonst §§ 46 ff. GmbHG, insb. Feststellung des  

Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung 

 Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der  

Geschäftsführung 

Geschäftsführer 

 führt die Geschäfte; keine Beschränkung auf die 

laufenden Geschäfte 

 vertritt die GmbH nach außen 

Aufsichtsrat (fakultativ) 
 

 Überwachungsfunktion 
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Handlungsformen  
Privatrechtliche Organisationsform (GmbH & Co. KG) 

GmbH & Co. KG - Rechtsgrundlage: Art. 92 ff. BayGO, HGB, GmbHG, Gesellschaftsvertrag  

 

 

 

 

 privatrechtlich organisiert 

 eigenständige juristische Person des 

Privatrechts 

Struktur Organisation 

Kommanditisten 
 

 von Geschäftsführung grds. ausgeschlossen; 

Abweichendes => Gesellschaftsvertrag 

 Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der  

Geschäftsführung 

Komplementär-GmbH 

 führt die Geschäfte; dabei besteht keine 

Beschränkung auf die laufenden Geschäfte 

 vertritt die GmbH & Co. KG nach außen 

 Komplementär-GmbH wird durch ihren 

Geschäftsführer vertreten 

Aufsichtsrat (fakultativ) 
 

 kann im Gesellschaftsvertrag der KG vorgesehen 

werden (Überwachungsfunktion) 
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Handlungsformen  
Gegenüberstellung der Organisationsformen 

Kommunal- 

unternehmen 

GmbH /  

GmbH & Co. KG 
Eigenbetrieb 

Bindung an Vergaberecht 
Nein, nur oberhalb der EU-

Schwellenwerte 

Nein, nur oberhalb der EU-

Schwellenwerte 
Ja 

Übertragung hoheitlicher 

Aufgaben 

Übertragung von Satzungs- und 

Gebührenhoheit möglich 

Keine Übertragung hoheitlicher 

Aufgaben möglich 

Keine Übertragung hoheitlicher 

Aufgaben möglich 

Personal 

KU ist Arbeitgeber 

KU ist Dienststelle 

öffentliches Dienstrecht 

GmbH ist Arbeitgeber 

ggf. Personalübertragung 

notwendig 

Gemeinde ist Arbeitgeber 

Gemeinde ist Dienststelle 

öffentliches Dienstrecht 

Kooperation Möglich, aber nicht mit Privaten Möglich  Nicht möglich 

Haftung 

Gemeinde haftet unbeschränkt, 

soweit nicht Befriedigung aus 
Vermögen des KU zu erlangen ist 

Haftung auf das 

Gesellschaftsvermögen 
beschränkt 

Gemeinde haftet unbeschränkt 

und unmittelbar 

Rechtliche 

Eigenständigkeit  
Anstalt des öffentlichen Rechts 

Juristische Person des 

Privatrechts 

Keine eigene 

Rechtspersönlichkeit  
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Handlungsformen  
Vergleich Genossenschaft mit GmbH 

Genossenschaft GmbH 

Zweck 
Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaf t der Mitglieder mittels 

gemeinschaf tlichen Geschäf tsbetriebs 

Kapitalgesellschaf t zur Erreichung jedes 

gesetzlich zulässigen Zweckes 

Stamm- bzw. 

Grundkapital 

Kein festes Kapital; jedes Mitglied hat einen Geschäf tsanteil zu 

zeichnen, auf  den Einzahlungen zu leisten sind; kein Mindestbetrag 

für den Geschäf tsanteil; kein vorgeschriebenes Mindestkapital 

Festes Stammkapital von grds. mindestens  

25.000,- € 

Mitglieder/ 

Gesellschafter 

Keine geschlossene Mitgliederzahl; Ein- und Austritt möglich; 

Kündigung der Mitgliedschaf t zum Ende eines Geschäf tsjahres 

unter Einhaltung einer Frist: Beendigung der Mitgliedschaf t durch 

Übertragung des Geschäf tsguthabens; 

Geschäf tsanteile sind veräußerlich und 

vererblich; notarielle Beurkundung erforderlich 

Organe 

Vorstand (mindestens zwei Personen, die Mitglied der eG sein  

müssen); Aufsichtsrat (mindestens drei Personen, die Mitglieder der 

eG sein müssen); Generalversammlung 

Mindestens ein Geschäf tsführer 

Geschäftsführung 
Gesamtgeschäf tsführungsbefugnis des Vorstands, abweichende 

Regelung möglich 

Gesamtgeschäf tsführungsbefugnis der 

Geschäf tsführer, abweichende Regelung 

möglich 

Stimmrecht 

Jedes Mitglied hat eine Stimme, Beschlussfassung in der 

Generalversammlung, grundsätzlich genügt einfache 

Stimmenmehrheit 

Ausübung des Stimmrechts nach 

Geschäf tsanteilen in der 

Gesellschaf terversammlung 

Prospektpflicht Grundsätzlich keine Prospektpf licht (§ 8f  VermögensanlageG) Ggf . Prospektpflicht (§ 8f  VermögensanlageG) 

Gewinnverteilung 
Gewinnverteilungsbeschluss der Generalversammlung: Verteilung 

an Mitglieder im Verhältnis der geleisteten Einzahlungen 

Gewinnverteilungsbeschluss der 

Gesellschaf terversammlung: Verteilung 

entsprechend den Geschäf tsanteilen 
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Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 

Möglichkeit der Bürgerbeteiligung  

 

 Beteiligungsmodelle 
 

 

   GmbH 

   GmbH & Co. KG 
  Genossenschaft 
  (Stille Gesellschaft) 

 
 Finanzierungsmodelle 
 

 

   Inhaberschuldverschreibungen  
  („EE-Sparbriefe“ = Wertpapiere) 

 
  (partiarische) Darlehen  

  (partiarisch = Beteiligungsdarlehen, gewinnabhängig) 
 
  Genussrechte  

  (schuldrechtliche Kapitalüberlassung, regelmäßig auch Verlustbeteiligung) 
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Bürgerbeteiligung: Erhebliche bank- und kapitalmarktrechtliche Vorgaben 

 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 

 

Vor der Initiierung von Bürgerbeteiligungsmodellen sind die rechtlichen und 

steuerlichen Voraussetzungen und Auswirkungen detailliert zu prüfen!  
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 Das KAGB findet Anwendung auf so genannte „Investmentvermögen“. 

 

 Kein Investmentvermögen liegt vor, wenn es sich bei der Projektgesellschaft um ein 

„operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors“ handelt. 

 

 Findet das KAGB Anwendung, sind die gesetzlichen Anforderungen (Anlagevehikel, 

Kapitalverwaltungsgesellschaft usw.) auf Registrierungs- und Berichtspflichten 

beschränkt, wenn die Projektgesellschaft als Genossenschaft organisiert ist und die 

verwaltete Vermögensgegenstände den Betrag 100 Mio. € nicht überschreiten.   

 

 

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 
Anwendbarkeit des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 

 

Vor der Initiierung von Bürgerbeteiligungsmodellen ist zu prüfen, ob der 

Anwendungsbereich des KAGB eröffnet ist! 
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Prospektpflicht (VermögensanlageG) 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 
Prospektpflicht nach Vermögensanlagengesetz (VermögensanlagenG) 

 

 Bürgerbeteiligungsmodelle in Form von Unternehmensbeteiligungen unterliegen 

grundsätzlich der Prospektpflicht nach den Vorgaben des VermögensanlageG, 

sofern die Unternehmensbeteiligung öffentlich angeboten wird.  

 Ausnahmetatbestände: § 2 VermögensanlageG 
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Prospektpflicht (WpPG) 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 
Prospektpflicht nach Wertpapierprospektgesetz (WpPG) 

 

Bürgerbeteiligungsmodelle in Form von Inhaberschuldverschreibungen (als 

Wertpapiere) unterliegen grundsätzlich der Prospektpflicht, sofern nicht die in § 3 

Abs. 2 WpPG genannten Ausnahmen vorliegen. 
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Kreditwesengesetz (KWG) 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 
Erlaubnis nach Kreditwesengesetz (KWG) 

Einlagengeschäfte erfordern eine Erlaubnis nach KWG! 



20 © Rödl & Partner 

Einlagengeschäft JA /NEIN 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 
Erlaubnis nach KWG (BaFin) 

 Zur Vermeidung eines 

Einlagengeschäftes ist 

eine sogenannte 

qualifizierte 

Rangrücktrittsklausel 

erforderlich ! 

 Eine Prüfung, ob 

Anleger eine solche 

Klausel akzeptieren, ist 

zwingend erforderlich! 
Quelle: BaFin 
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Kommunalrechtliche Vorgaben 

Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 
Erlaubnis nach KWG (BaFin) / kommunalrechtliche Vorgaben 

Gemeinden dürfen Banken weder errichten noch sich an ihnen beteiligen!  



22 © Rödl & Partner 

Agenda 

01 Rechtliche Vorgaben für die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen  

02 Handlungsformen für die wirtschaftliche Betätigung der Kommune 

03 Kapitalmarktrechtliche Vorgaben für Bürgerbeteiligungsmodelle 

04 Konzepte für Bürgerbeteiligungsmodelle  



23 © Rödl & Partner 

Entscheidungsrelevante Faktoren 

 

 

 Insolvenzrisiko 

 

 Finanzierung (Kommunalkredite) 

 

 Rechtsformwahl (Einflussmöglichkeiten der Gesellschafter) 

 

 Steuerliche Auswirkungen  

 

 Marketing-Impulse 

 

 Beschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit durch die Gemeindeordnung 

 

 „Handelbarkeit“ des EE-Projekts   

 
 

 

  
 

 

 

 

Konzepte für Bürgerbeteiligung 
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Konzepte für Bürgerbeteiligung 
Beispiel: Kommune 

Beteiligung als  Kommanditist 

Grundstücks- 

eigentümer 
Gemeinde 

Beteiligung als  Kommanditist 

Darlehen/Beteiligung 

EE-Gesellschaft 
Energie- 

Genossenschaft 

e.G. 

EE-

Sparbrief 

Inhaber- 

schuld-

verschreibung 

EE GmbH & Co KG 
EE GmbH & Co KG 

Komplementär- 

GmbH 

Windpark 1  

GmbH & Co. KG 
EE GmbH & Co KG 

EE GmbH & Co KG PV-Anlage 

GmbH & Co. KG 

EE GmbH & Co KG 
EE GmbH & Co KG Windpark 2  

GmbH & Co. KG 

EE GmbH & Co KG 
EE GmbH & Co KG Windpark 1  

GmbH & Co. KG 
EE GmbH & Co KG 

EE GmbH & Co KG 

Komplementär- 

GmbH 

EE-Projekt XY 

GmbH & Co. KG 

Windpark 1  

GmbH & Co. KG 

… 

sonstige 

Dritte 

Komplementär- 

GmbH 

Komplementär- 

GmbH 

Gemeinde C Gemeinde A Gemeinde B 
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Konzepte für Bürgerbeteiligung 
Beispiel: Stadtwerke 

Beteiligung als  Kommanditist 

Stadtwerke 

Grundstücks- 

eigentümer 
Gemeinde 

Beteiligung als  Kommanditist 

Darlehen 
Energie- 

Genossenschaft 

e.G. 

EE-

Sparbrief 

Inhaber- 

schuld-

verschreibung 

EE GmbH & Co KG 
EE GmbH & Co KG 

Komplementär- 

GmbH 

Windpark 1  

GmbH & Co. KG 
EE GmbH & Co KG 

EE GmbH & Co KG PV-Anlage 

GmbH & Co. KG 

EE GmbH & Co KG 
EE GmbH & Co KG Windpark 2  

GmbH & Co. KG 

EE GmbH & Co KG 
EE GmbH & Co KG Windpark 1  

GmbH & Co. KG 
EE GmbH & Co KG 

EE GmbH & Co KG 

Komplementär- 

GmbH 

EE-Projekt XY 

GmbH & Co. KG 

Windpark 1  

GmbH & Co. KG 

… 

sonstige 

Dritte 

Komplementär- 

GmbH 

Komplementär- 

GmbH 

Darlehen/Beteiligung 

EE-Gesellschaft 
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„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns. 

 

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosoph ie von 

Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partne r zu 
dem gemacht hat, was es heute ist. „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische Wahlspruch aller 
Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner  eine 

Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der 
Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe. 

Ihr Ansprechpartner 

Dr. Thomas Wolf LL.M.oec. 

Rechtsanwalt 

Associate Partner 

 

 

Äußere Sulzbacher Str. 100 

D-90491 Nürnberg 

Telefon +49 (911) 9193 -3518 

Fax +49 (911) 9193 -3549 

thomas.wolf@roedl.com 
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Rödl & Partner  
3.500 Mitarbeiter  91 Niederlassungen  40 Länder  Ein Unternehmen 

Rödl & Partner ist eine der führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften: 

 Der Grundstein unserer dynamischen Entwicklung: 

1977 Eröffnung der Kanzlei in Nürnberg 
 

 Heute: Präsenz in allen wesentlichen 

Industrienationen 
Standorte in Deutschland 23 

Standorte international 68 
 

 Entwicklung der Mitarbeiterzahlen: 

1990     174 Mitarbeiter 
2000 2.000 Mitarbeiter 

2013 3.500 Mitarbeiter 
 

Steuerberatung 
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Rödl & Partner  
Fachbereich Energiewirtschaft 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 20 Jahre Erfahrung in der Kommunalberatung 
 

 200 Mitarbeiter beraten mehr als 150 Stadtwerke und 300 Kommunen  


